
Eigenbetrieb Wasserversorgung  
der Gemeinde Keltern 

 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 

für das Wirtschaftsjahr 2011 
 
Auf Grund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, 
hat der Gemeinderat am 17. Dezember 2010 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 
Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt festgestellt: 
 

§ 1 
Wirtschaftsplan 

 
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 wird 
 
im Erfolgsplan 
in Erträgen und Aufwendungen in Höhe von           1.044.900 € 
 
und einem Jahresverlust in Höhe von              2.500 € 
 
im Vermögensplan 
in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von       290.000 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kredite 

 
Der Gesamtbetrag der für die Sonderrechnung im 
Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen 
wird auf                       0 € 
festgesetzt. 
 

§ 3 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf    500.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 4 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
wird auf                      0 € 
festgesetzt. 
 
Keltern, den 17. Dezember 2010  
 
gez. 
Ulrich Pfeifer 
Bürgermeister 


